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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §3 Abs1;

VStG §3 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/10/0269 E 26. November 1984 RS 1

Stammrechtssatz

Die Frage, ob der Täter zur Zeit der Tat zurechnungsunfähig iSd § 3 Abs 1 VStG war ist zwar eine Rechtsfrage, die

allerdings von der Behörde mit Hilfe eines ärztlichen Sachverständigen zu lösen ist, wobei in der Regel die Beiziehung

eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Psychiatrie erforderlich wird.
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